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VORSCHLAG 

Absender: Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der 
Europäischen Kommission 

Eingangsdatum: 6. April 2022 

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union 

Nr. Komm.dok.: COM(2022) 158 final - ANNEX 

Betr.: ANHANG des Vorschlags für einen Beschluss des Rates über den 
Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union gegenüber dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland in Bezug auf die 
den nach Artikel 540 Absatz 2 des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits festzulegenden 
Zeitpunkt, ab dem personenbezogene Daten gemäß den Artikeln 530, 
531, 534 und 536 jenes Abkommens von den Mitgliedstaaten an das 
Vereinigte Königreich übermittelt werden dürfen, zu vertreten ist 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2022) 158 final - ANNEX. 
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ANNEX 

 

ANHANG 

des 

Vorschlags für einen Beschluss des Rates  

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union gegenüber dem 

Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland in Bezug auf die den nach 

Artikel 540 Absatz 2 des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 

Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits festzulegenden 

Zeitpunkt, ab dem personenbezogene Daten gemäß den Artikeln 530, 531, 534 und 536 

jenes Abkommens von den Mitgliedstaaten an das Vereinigte Königreich übermittelt 

werden dürfen, zu vertreten ist    

 

 



 

DE 1  DE 

ANHANG  

ERKLÄRUNG DER UNION NACH ARTIKEL 540 ABSATZ 2 IN DEM MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 1 

BUCHSTABE R DES ABKOMMENS ÜBER HANDEL UND ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER 

EUROPÄISCHEN UNION UND DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT EINERSEITS UND 

DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND ANDERERSEITS 

EINGESETZTEN SONDERAUSSCHUSS ZU DEM ZEITPUNKT, AB DEM DIE MITGLIEDSTAATEN 

PERSONENBEZOGENE DATEN BETREFFEND DNA-PROFILE UND DAKTYLOSKOPISCHE DATEN 

GEMÄß DEN ARTIKELN 530, 531, 534 UND 536 DES HANDELS- UND 

KOOPERATIONSABKOMMENS AN DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH ÜBERMITTELN DÜRFEN   

ERKLÄRUNG DER EUROPÄISCHEN UNION  

Die Mitgliedstaaten können ab dem [<=30. Juni 2022] personenbezogene Daten betreffend 

DNA-Profile und daktyloskopische Daten gemäß den Artikeln 530, 531, 534 und 536 des 

Handels- und Kooperationsabkommens an das Vereinigte Königreich übermitteln. 
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